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Ev Manz

ImNovember2022 ereignete sich
in einem Büroraum an der Zür-
cher Bahnhofstrasse Sonderba-
res: Mitten in einer Haartrans-
plantation verhaftete die Polizei
zwei türkischstämmigeKranken-
schwestern, die gerade einen
Mannbehandelten.Nun standen
die beiden türkischen Frauenvor
dem Bezirksgericht. Sie mussten
sichwegenunqualifizierterHaar-
transplantationenverantworten.

DasGericht hat die 43- unddie
24-jährige Frau zu acht bezie-
hungsweise achteinhalb Mona-
ten Freiheitsstrafe bedingt verur-
teilt. Der Richter sagte, sie hätten
sich unteranderemdereinfachen
Körperverletzung schuldig ge-
macht. Sie sassen wegen Flucht-
gefahr seit derFestnahme inHaft.

Doch der Fall ist komplizier-
ter. Es geht um die Schmerzen
des Patienten, die Rolle der bei-
den Frauen und einige Hinter-
männer.

FürdenPatientenwarderEin-
griff sehr schmerzhaft. Gemäss

seinerAnwältinwar er unerträg-
lich. Sie sprach von einem «Ge-
metzel» bei demEingriff.Deshalb
wurden demMann Betäubungs-
spritzen gesetzt. Er sprach von
fünfzig, was die beiden Beschul-
digten dementierten.

Für den Richter spielte dieAn-
zahl keine Rolle. Der Eingriff am
Kopf undmindestens eine Betäu-
bungsspritze ohne ärztlicheÜber-
wachung seien als Körperverlet-
zung zu werten, begründete er
seinUrteil. DerPatient habe auch
nicht eingewilligt, dass dieTrans-
plantation ohne ärztliche Über-
wachung durchgeführt werde.

Krankenschwestern
sprachen kein Deutsch
Unklar ist, ob die beiden Kran-
kenschwestern dem Patienten
alsÄrztinnen vorgestelltworden
sind. Das lasse sich nicht mehr
herleiten, erklärte der Richter.
Auch nicht, ob die Frauen aus der
Türkei diesmitgekriegt oderver-
standen hätten – beide sprechen
kein Wort Deutsch, während
derVerhandlung übersetzte eine

Dolmetscherin fortlaufend.Des-
wegen könnten sie nicht wegen
Betrugs verurteilt werden, sagte
der Richter.

Erbeurteilte denFallmilderals
die Staatsanwältin. Sie hatte be-
dingte Freiheitsstrafen von zehn
Monaten und Landesverweisun-
genvon fünf Jahrenverlangt.Dies
etwa, weil mindestens eine der
Frauen schon früher in der
Schweiz illegal gearbeitet habe.

DerMann habe unerträgliche
Schmerzen durchlitten, als er
in dem Büroraum an der Bahn-
hofstrasse behandeltworden sei,
sagte seineAnwältin und forderte
eine Genugtuung von mindes-
tens 8000 Franken und ausser-
dem Schadenersatz.

In die Sacheverstricktwaren auch
Hintermänner. Die Anwälte der
beidenKrankenschwestern scho-
ben die Schuld auf diese. Sie hät-
ten die beiden Frauen aus der
Türkei in die Schweiz geholt und
gewusst, dass sie lediglich assis-
tierendeKrankenschwestern sei-
en, keine Ärztinnen. Dennoch
habe einervon ihnen sie demPa-
tienten als Ärztinnen vorgestellt.
Deshalb hättendieHintermänner
denPatienten getäuscht,nicht die
Krankenschwestern.

Preis der Operation
war sehr günstig
Gemäss den Beschuldigten ist
ihnen die Firma an Zürichs bes-
ter Adresse von Vermittlern in
der Türkei als seriös vorgestellt
worden. Einer derHintermänner
habe sich am Abend vor dem
Eingriff als Arzt vorgestellt. Die
Krankenschwesternwaren nach
eigenen Angaben davon ausge-
gangen, dass sie ihnwährend des
besagten Eingriffs an ihrem ers-
ten Arbeitstag jederzeit hätten
beiziehen können. Zudembefin-

den sich mehrere Arztpraxen in
dem Gebäude.

Über die Hintermänner kam
es überhaupt zur Festnahme der
beiden Frauen. Offenbar war
ihnen die Polizei schon länger
auf der Spur gewesen. Sowarvor
Gericht die Rede von einem ver-
deckten Fahnder, der zum Ein-
satz gekommen sei. Gegen die
Hintermänner läuft ein separa-
tes Verfahren.

Die beiden Frauenverteidigten
ihr Vorgehen vor Gericht. Die Ge-
sundheit des Patienten sei immer
an erster Stelle gestanden, mein-
te die ältere der beschuldigten
Frauen.Wenn der Patient von un-
erträglichen Schmerzen und fünf-
zig Betäubungsspritzen berichtet,
könne er auch dasAusreissen von
Haaren für Spritzen gehalten ha-
ben, meinten die Verteidiger der
beiden Frauen. ZumZeitpunkt, als
es zur Verhaftung kam, hätten
dem Mann noch tausend Haare
eingesetzt werden sollen.

Für dieVerteidigungwar klar,
dass auch der Patient eine Mit-
verantwortung trägt. Er hätte es

am offerierten Preis merken
müssen. Selbst der Gutachter
habe festgehalten, dass die Of-
ferte von 2300 Franken sehr tief
war, sagte eine Verteidigerin. In
der Regel kosten solche Operati-
onen das Doppelte und mehr.

Ende der Haftzeit
für beschuldigte Frauen
DieVerteidigerverlangten geringe
Geldstrafen fürNebenpunktewie
das Arbeiten ohne Bewilligung
und Entschädigungen von über
40’000 Franken für die sieben-
monatige Haft.

Die jüngere derBeschuldigten
gab zu, in Appenzell bei sechs
weiteren Transplantationen be-
teiligt gewesen zu sein. Weil sie
dort einerÄrztin assistierte,wird
sie aber nur bestraft, weil sie
ohne Bewilligung arbeitete.

Die Frauen werden nun aus
demGefängnis entlassen.DieUr-
teile sind noch nicht rechtskräf-
tig undkönnenansZürcherOber-
gericht weitergezogenwerden.

Mit Material der SDA

Verhaftung erfolgte währendOperation
Ein unqualifizierter Eingriff Ein Patient litt während einer Haartransplantation Höllenqualen.
Dahinter steckte eine türkische Firmamit dubiosen Hintermännern. Der Eingriff fand an bester Adresse statt.

Die Anwältin
des Patienten
sprach von einem
«Gemetzel».

Bundesrätin Karin Keller-Sutter
hat gestern das neue Lighthouse
eingeweiht.Das Palliativzentrum
ist vor rund 100 Tagen vom
Zürichberg ins Hardquartier ge-
zogen und kann hier deutlich
mehr Personen betreuen.

Siewolle dem Lighthouse die
Reverenz erweisen, sagte Keller-
Sutter im Interview mit der
Nachrichtenagentur SDA.Darum
sei sie – auchwenn sie nicht Ge-
sundheitsministerin ist – der
Einladung nach Zürich gefolgt.
Sie sei in den Achtzigerjahren
politisiert worden, als Aids noch
nicht beherrschbar gewesen sei.

«Die Einrichtung ist ausser-
gewöhnlich», sagte Finanzminis-
terin Keller-Sutter. In Gesprä-
chenmit Patientinnen und Pati-
enten sei spürbar, wie stark das
Lighthouse auf sie eingehe.

Neben der Bundesrätin nah-
men auch die Zürcher Gesund-
heitsdirektorin Natalie Rickli
und Stadtpräsidentin Corine
Mauch an der Feier teil.

14 Plätze für jüngere
Patientinnen und Patienten
Neu sind im Palliativzentrum
neben einem Tageszentrummit
acht bis zehn Plätzen für chroni-
sche oder unheilbar krankeMen-
schen 14 Plätze für jüngere Pati-
entinnen und Patienten vorhan-
den,wie die Stiftung Lighthouse
in einer Mitteilung schreibt.

Wie am alten Standort gibt es
auch am neuen im Stadtzürcher
Kreis 4 weiterhin 14 Plätze für
spezialisierte Palliativ-Langzeit-
pflege und einAmbulatorium für
Palliativmedizin. Neu sind alle
Zimmer mit eigenen Nasszellen
undToiletten ausgestattet.Damit
will das Lighthouse allenBewoh-
nerinnen und Bewohnern eine
zeitgemässe Ausstattung bieten,
wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben den Zimmern wurden
zahlreiche grössere und kleinere
Aufenthaltsmöglichkeiten geschaf-
fen sowie Orte, die dem inneren
Rückzug dienen sollen. Als

Beispiel nennt das Lighthouse
einen «Raum der Stille», der als
Andachtsraum allen Religionen
offenstehen soll und auch als
Konzertsaal genutztwerdenkann.
Die Dachterrasse des Gebäudes
wurde sichtgeschützt gestaltet.

Damit berücksichtige man
denWunsch vieler Patientinnen
und Patienten, noch einmal un-
ter freiemHimmel liegen zu kön-
nen, schreibt das Lighthouse.

Für alle unheilbar kranken,
sterbendenMenschen
Das 1991 eröffnete Lighthouse
war das erste Sterbehospiz der
Schweiz. In den Anfangszeiten
wurde es primärvonAidskranken
genutzt. Die Krankheit konnte
damals, anders als heute, prak-
tisch nicht behandelt werden.
2002 passte der Stiftungsrat das
Konzept an, und seither steht das
«Hospiz Lighthouse» grundsätz-
lich allen unheilbar kranken,
sterbenden Menschen offen –
unabhängig von ihrem Krank-
heitsbild.Aktuellwerden hiervor
allem Krebspatienten gepflegt.

Das neue Lighthouse ist ein-
gebettet in ein Wohnbauprojekt
dergemeinnützigenDr.-Stephan-
à-Porta-Stiftung. Der Neubau
umfasst 148Wohnungen, darun-
ter auch solche fürMenschenmit
Mobilitätsbehinderungen, sowie
grosse Wohnungen für Studen-
ten-WGs. Zudem gibt es einen
Kindergarten. (SDA/zac)

Bundesrätin erweist Zürcher Sterbehospiz ihre Reverenz
Palliativzentrum Karin Keller-Sutter weihte das neue Lighthouse ein. In ihm können nun deutlich mehr Personen betreut werden.

Das Lighthouse im Hardquartier ist eingebettet in ein Wohnbauprojekt der gemeinnützigen Dr.-Stephan-à-Porta-Stiftung. Fotos: Urs Jaudas

Lighthouse-Stiftungsratspräsident Hans-Peter Portmann und (v.l.) Natalie Rickli, Karin Keller- Sutter und Corine Mauch. Eines der Zimmer.

Die sichtgeschützte
Dachterrasse
berücksichtigt
denWunsch vieler
Patienten, noch
einmal unter freiem
Himmel zu liegen.


